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V. ENERGIE 

 
29. Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 

über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/55/EG1 

 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2009/73/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden, um die erforderlichen Leitlinien zur Festlegung der Einzelheiten mehrerer 
Verfahren, die Gasmarktvorschriften betreffen, zu erlassen. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. […] 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/73/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 

"(4) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien für 
die regionale Kooperation im Geiste der Solidarität [...] erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 51 
Absatz 3 erlassen." 

 

2. Artikel 11 Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

 

"(10) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien [...] 
erlassen, in denen die Einzelheiten des Verfahrens für die Anwendung des vorliegenden 
Artikels geregelt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 51 
Absatz 3 erlassen." 

 

3. Artikel 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

"(3) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien [...] 
erlassen, um sicherzustellen, dass der Fernleitungsnetzeigentümer und der 
Speicheranlagenbetreiber den Bestimmungen des Absatzes 2 dieses Artikels in vollem 
Umfang und wirksam nachkommen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 51 
Absatz 3 erlassen." 

 

4. Artikel 36 Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

                                                 
1 ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94. 
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"(10) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien für 
die Anwendung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen und für 
die Festlegung des zur Anwendung der Absätze 3, 6, 8 und 9 des vorliegenden Artikels 
einzuhaltenden Verfahrens [...] erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 51 
Absatz 3 erlassen." 

 

5. Artikel 42 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 

"(5) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien [...] 
erlassen, in denen geregelt ist, in welchem Umfang die Regulierungsbehörden untereinander 
und mit der Agentur zusammenarbeiten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 51 
Absatz 3 erlassen." 
 

6. Artikel 43 Absatz 9 erhält folgende Fassung: 
 

"(9) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien [...] 
erlassen, in denen die Modalitäten des Verfahrens geregelt werden, das von den 
Regulierungsbehörden, der Agentur und der Kommission bei der Prüfung der Vereinbarkeit 
von Entscheidungen der Regulierungsbehörden mit den im vorliegenden Artikel genannten 
Leitlinien anzuwenden ist. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 51 
Absatz 3 erlassen." 

  

7. Artikel 44 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

"(4) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien [...] 
erlassen, in denen die Methoden und Regelungen der Datenaufbewahrung sowie Form und 
Inhalt der aufzubewahrenden Daten festgelegt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 51 
Absatz 3 erlassen." 

 

[…] 
 

8.[...] Artikel 51 Absatz 3 [...] erhält folgende Fassung: 
 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13)." 
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30. Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/20052 

 

Um die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen zu gewährleisten, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, um die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 [...] enthaltenen Leitlinien  
zu [...] ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt 
wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Richtlinie (EG) 
Nr. 715/2009 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um 
die erforderlichen Leitlinien zur Festlegung von Verfahrensmodalitäten, Maßnahmen im 
Zusammenhang mit hochkomplexen technischen Verfahren und Maßnahmen zur 
Präzisierung einiger Bestimmungen der genannten Verordnung zu erlassen. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 

"(5) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien [...] 
erlassen, in denen die Einzelheiten des Verfahrens für die Anwendung der Absätze 1 und 2 
des vorliegenden Artikels geregelt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 28 
Absatz 2 erlassen." 

 

2. Artikel 6 Absatz 11 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"Plant die Kommission, von sich aus einen Kodex zu erlassen, so konsultiert sie die 
Agentur, den ENTSO (Gas) und alle einschlägigen Akteure innerhalb eines Zeitraums von 
mindestens zwei Monaten zu dem Entwurf eines Kodex. Die Kommission [...] kann im 
Wege von Durchführungsrechtsakten solche Netzkodizes [...] erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 28 
Absatz 2 erlassen." 

 

3. Artikel 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

                                                 
2 ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36. 
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"(3) Die Kommission [...] kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Änderungen der 
nach Artikel 6 angenommenen Netzkodizes [...] erlassen, wobei sie den Vorschlägen der 
Agentur Rechnung trägt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 28 
Absatz 2 erlassen." 

 

4. Artikel 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Um die in den Absätzen 1 und 2 genannten Ziele zu erreichen, [...] kann die 
Kommission [...] im Wege von Durchführungsrechtsakten das geografische Gebiet 
festlegen, auf das sich die einzelnen Strukturen der regionalen Zusammenarbeit erstrecken, 
[...] wobei bestehenden Strukturen der regionalen Zusammenarbeit Rechnung getragen 
wird. Hierzu konsultiert die Kommission die Agentur und den ENTSO (Gas). 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 28 
Absatz 2 erlassen. 

Jeder Mitgliedstaat kann die Zusammenarbeit in mehr als einem geografischen Gebiet 
fördern." 

5. Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte Rechtsakte 
[...] zur Änderung der in Absatz 1 Buchstaben a, b und c des vorliegenden Artikels 
genannten Leitlinien zu erlassen." 
 

6. Dem Artikel 23 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz 3 angefügt: 

 

"Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Leitlinien zu den in 
Absatz 1 Buchstaben d und e des vorliegenden Artikels aufgeführten Punkten erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 28 
Absatz 2 erlassen." 

 

7. [...] Folgender Artikel 27a wird eingefügt: 

www.parlament.gv.at LIMITE

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=48081&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14964/18;Nr:14964;Year:18&comp=14964%7C2018%7C


 

 

14964/18 ADD 3   6 

  LIMITE DE 
 

 

"Artikel 27a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß [...] Artikel 23 Absatz 2 
Unterabsatz 2 [...] wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission 
erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 
Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, 
es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 
Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß [...] Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß [...] Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert." 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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8. [...] Artikel 28 Absatz 2 erhält folgende Fassung: […] 
 

"(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 
* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 
zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13)." 

 
31. Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die 
Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter3 

 
Um die erforderlichen technischen Anpassungen der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 
vorzunehmen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Verordnung zu erlassen, um sie an den 
technischen Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und 
der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 
ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Änderungen und Anpassung an den technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um folgende Änderungen der Verordnung vorzunehmen: 

(a) Einführung von Informationsanforderungen in Bezug auf die Klassifizierung von 
Reifen der Klassen C2 und C3 hinsichtlich ihrer Nasshaftungseigenschaften, falls 
geeignete harmonisierte Prüfmethoden verfügbar sind; 

(b) gegebenenfalls Anpassung der Klassifizierung hinsichtlich der 
Haftungseigenschaften an die technischen Besonderheiten von Reifen, die 
vorwiegend dafür ausgelegt sind, bei Eis und/oder Schnee bessere Anfahr-, Fahr- 
oder Bremseigenschaften zu erzielen als normale Reifen; 

(c) Anpassung der Anhänge I bis V an den technischen Fortschritt." 

 
2. Folgender Artikel 12a wird eingefügt: 

                                                 
3 ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 46. 
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"Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 

Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert.  
_______________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 13 wird gestrichen. 
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VI. UMWELT 

 

32. Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser4 

 

[…] 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, den Anhang I der Richtlinie 
91/271/EWG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen 
nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 91/271/EWG 
gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder 
Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

[...] Die Richtlinie 91/271/EWG wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die in Absatz 1 genannten Kanalisationen müssen den Anforderungen des 
Anhangs I Abschnitt A entsprechen. 

[…]" 

 

2. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Abwasser im Ablauf kommunaler Behandlungsanlagen gemäß den Absätzen 1 und 
2 muss den einschlägigen Anforderungen des Anhangs I Abschnitt B entsprechen. 

[…]" 

3. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Abwasser im Ablauf kommunaler Behandlungsanlagen gemäß Absatz 2 muss den 
einschlägigen Anforderungen des Anhangs I Abschnitt B entsprechen. 

[…]" 

                                                 
4 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40. 
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4. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Regelungen und Erlaubnisse müssen den Anforderungen des Anhangs I 
Abschnitt C entsprechen. 

[…]" 

 

5. Artikel 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die Regelungen und Erlaubnisse gemäß Absatz 2 für Einleitungen aus kommunalen 
Abwasserbehandlungsanlagen aus Gemeinden von 2 000 bis 10 000 EW hinsichtlich 
von Einleitungen in Binnengewässer und in Ästuare und aus Gemeinden mit mehr als 
10 000 EW hinsichtlich aller Einleitungen müssen Bedingungen enthalten, die den 
einschlägigen Anforderungen des Anhangs I Abschnitt B entsprechen. 

[…]" 

[…] 

7. Artikel 18 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

33. Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen5 

 

Um die Richtlinie 91/676/EWG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge [...] IV und V der Richtlinie zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
5 ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1. 
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Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge I, II und III der 
Richtlinie 91/676/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese 
Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus 
der Richtlinie 91/676/EWG gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 91/676/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte Rechtsakte 

zur Änderung der Anhänge [...] IV und V zu erlassen, um sie an den technischen und 

wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen." 

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

"Artikel 8a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert.  

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

34. Richtlinie 94/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 
zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-
Emissionen) bei der Lagerung von Ottokraftstoff und seiner Verteilung von den 
Auslieferungslagern bis zu den Tankstellen6 

 

Um erforderlichenfalls die Überarbeitung der in der Richtlinie 94/63/EG festgelegten 
Spezifikationen für Untenbefüllungseinrichtungen und die Anpassung der Anhänge an den 
technischen Fortschritt zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu 
erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt 
wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 94/63/EG wie folgt geändert: 

                                                 
6 ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 24. 
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1. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 6 erhält folgende Fassung: 

 

"Auslieferungslager mit Anlagen zur Befüllung von Straßentankfahrzeugen müssen mit 
mindestens einer Füllstelle ausgestattet sein, die den in Anhang IV für die 
Untenbefüllungseinrichtungen festgelegten Spezifikationen genügt. Die Kommission 
überprüft diese Spezifikationen in regelmäßigen Abständen und ihr wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs IV unter 
Berücksichtigung des Ergebnisses dieser Überprüfung zu erlassen." 

 

2. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 7 

Anpassung an den technischen Fortschritt 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um diese an den technischen Fortschritt 
anzupassen; hiervon ausgenommen sind die in Anhang II Abschnitt 2 festgelegten 
Grenzwerte." 

 

 

3. Folgender Artikel 7a wird eingefügt: 

 

"Artikel 7a  
Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 1 und 

Artikel 7 wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. " 

 

4. Artikel 8 wird gestrichen. 
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35. Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 über die Beseitigung 
polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT)7 
 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse zur Festlegung spezifischer technischer Vorschriften für die 
Beseitigung von PCB und PCT gemäß der Richtlinie 96/59/EG übertragen werden zwecks 

 

[…] 
 

- Festlegung der Referenzmethoden zur Bestimmung des PCB-Gehalts, 
- Bestimmung anderer weniger gefährlicher Ersatzstoffe für PCB für bestimmte Zwecke, 
- Festlegung technischer Normen für die anderen Methoden zur Beseitigung von PCB für 

bestimmte Zwecke. 

[…] 
Dementsprechend wird die Richtlinie 96/59/EG wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten [...] 

 

a) die Referenzmethoden zur Bestimmung des PCB-Gehalts von 
kontaminiertem Material [...] festlegen; 

 

b) erforderlichenfalls ausschließlich für die Zwecke von Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben b und c andere weniger gefährliche Ersatzstoffe für PCB [...] 
bestimmen; 

 

c) technische Normen für die in Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 genannten 
anderen Methoden zur Beseitigung von PCB [...] festlegen. 

                                                 
7 ABl. L 243 vom 24.9.1996, S. 31. 
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe a behalten die vor der Festlegung der 
Referenzmethoden durchgeführten Messungen ihre Gültigkeit. 

 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 10a Absatz 3 erlassen." 

 

 

2. Artikel 10a Absatz 3 [...] erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

 

[…] 

 

36. […] 

 

37. […] 

 
(38) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik8 

 

Um die Richtlinie 2000/60/EG [...] zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs [...] I [...] 
dieser Richtlinie zu erlassen. 

                                                 
8 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
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Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2000/60/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 
Festlegung technischer Spezifikationen und standardisierter Verfahren für die Analyse 
und Überwachung des Wasserzustands sowie die Darlegung der Ergebnisse der 
Interkalibrierung und die Festlegung der Werte für die Einstufungen des 
Überwachungssystems des jeweiligen Mitgliedstaats übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge III und V der 
Richtlinie 2000/60/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese 
Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus 
der Richtlinie 2000/60/EG gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/60/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten [...] technische 

Spezifikationen und standardisierte Verfahren für die Analyse und Überwachung des 

Wasserzustands fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 21 Absatz 3 erlassen." 

2. Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I [...] zu erlassen, um dessen Inhalt zu 

aktualisieren." 
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3. Folgender Artikel 20a wird eingefügt: 

"Artikel 20a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 20 Absatz 1 

Unterabsatz 1 [...] wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß [...] Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 [...] kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 

dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016* über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß [...] Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 [...] 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. "  

 

4. Artikel 21 Absatz 3 [...] erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

_________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)."  

 

5. Anhang V Randnummer 1.4.1 Ziffer ix erhält folgende Fassung: 

"ix) Die Kommission [...] legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die 
Ergebnisse der Interkalibrierung dar und legt die Werte für die Einstufungen des 
Überwachungssystems des jeweiligen Mitgliedstaats gemäß den Ziffern i bis viii fest. 
Sie werden binnen sechs Monaten nach Abschluss der Interkalibrierung veröffentlicht. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 21 
Absatz 3 erlassen." 
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(39) Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm9 

 

Um die Richtlinie 2002/49/EG an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/49/EG wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

 

 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um gemeinsame 
Bewertungsmethoden für die Bestimmung der Lden- und Lnight-Werte festzulegen." 

                                                 
9 ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12. 
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b) In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz 2 angefügt: 

 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um gemeinsame 
Bewertungsmethoden für die Bestimmung der gesundheitsschädlichen Auswirkungen 
festzulegen." 

 

 

2. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 12 

Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung des Anhangs I Abschnitt 3 und der Anhänge II und III zu erlassen, um sie 
an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen." 

 

3. Folgender Artikel 12a wird eingefügt: 

"Artikel 12a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 3 
und Artikel 12 wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 3 und Artikel 12 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 3 und Artikel 12 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

4. Artikel 13 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

5. In Anhang III erhält Satz 1 der Einleitung folgende Fassung: 

 

"Die Dosis-Wirkung-Relationen, die durch künftige Änderungen dieses Anhangs 
eingeführt werden, betreffen insbesondere Folgendes:" 
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(40) Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 
über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund 
der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in 
Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der 
Richtlinie 1999/13/EG10 

 

Um die Anwendung der neuesten Analysemethoden zur Überprüfung der Einhaltung der 
Grenzwerte für den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen zu gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2004/42/EG zu erlassen, um ihn an den technischen 
Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt 
wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/42/EG wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Anpassung an den technischen Fortschritt 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt 
anzupassen." 

 

 

2. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

"Artikel 11a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

                                                 
10 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 87. 
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(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

(41) Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft11 

 

[…] 
 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Richtlinie 2004/107/EWG zu 
ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 2004/107/EG gestrichen 
und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 
Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/107/EG wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 4 Absatz 15 wird gestrichen. […] 

 

[…] 
 

(3) Artikel 6 Absatz 3 wird gestrichen. 

                                                 
11 ABl. L 23 vom 26.1.2005, S. 3. 
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4. Anhang V Abschnitt V erhält folgende Fassung: 

 

 "Für die Erstellung von Luftqualitätsmodellen lassen sich zurzeit keine Referenzmethoden 
festlegen." 

 

(42) Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 
über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 76/160/EWG12 

 

Um die Richtlinie 2006/7/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um 

‒ Anhang I der Richtlinie in Bezug auf die Analysemethoden für die in dem Anhang 
aufgeführten Parameter zu ändern, 

‒ Anhang V der Richtlinie zu ändern, 
‒ […] 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2006/7/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 
Spezifizierung der EN/ISO-Norm betreffend die Gleichwertigkeit der mikrobiologischen 
Methoden für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 9 übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

                                                 
12 ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 37. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/7/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Kommission [...] spezifiziert im Wege von Durchführungsrechtsakten [...] 
die EN/ISO-Norm betreffend die Gleichwertigkeit der mikrobiologischen Methoden für 
die Zwecke des Artikels 3 Absatz 9. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 16 
Absatz 3 erlassen. 

[…] 

[…] 

 

1a. In Artikel 15 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

"(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

a) Anhang I bei Bedarf unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts in Bezug auf die Analysemethoden für die in dem Anhang 
aufgeführten Parameter zu ändern, 

b) Anhang V bei Bedarf unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts zu ändern." 

 

2. Folgender Artikel 15a wird eingefügt: 

"Artikel 15a  
Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 Absatz 4 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 [...] Absatz 4 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 [...] Absatz 4 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 16 Absatz 3 [...] erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

_________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 
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(43) Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 
über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur 
Änderung der Richtlinie 2004/35/EG13 

 

Um die technischen Bestimmungen der Richtlinie 2006/21/EG näher auszuführen und die 

Richtlinie an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 

erlassen, um 

‒ die Anhänge der Richtlinie im Hinblick auf ihre Anpassung an den wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritt zu ändern, 

‒ […] 
‒ […] 
‒ […] 
‒ […] 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 

diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Es ist nicht notwendig, die Kommission in Richtlinie 2006/21/EG zu ermächtigen, 
Vorschriften festzulegen, die für die Umsetzung von Artikel 13 Absatz 6, die Ergänzung 
der in Anhang II enthaltenen technischen Anforderungen für die Charakterisierung von 
Abfällen, die Auslegung der in Artikel 3 Nummer 3 enthaltenen Begriffsbestimmung, die 
Festlegung der Kriterien für die Einstufung von Abfallentsorgungseinrichtungen gemäß 
Anhang III sowie die Festlegung harmonisierter Normen für Probenahme- und 
Analyseverfahren notwendig sind Daher sollte die Möglichkeit, diese 
Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus 
der Richtlinie 2006/21/EG gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/21/EWG wie folgt geändert: 

                                                 
13 ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15. 
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1. Artikel 22 [...] Absatz 2 wird gestrichen. 

[…] 

1a. Artikel 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge im Hinblick auf ihre Anpassung an den 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu erlassen. Diese Änderungen zielen auf 

die Erreichung eines hohen Maßes an Umweltschutz ab." 

2. Folgender Artikel 22a wird eingefügt: 

"Artikel 22a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 22 [...] Absatz 3 wird 

der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 22 [...] Absatz 3 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 

enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 22 [...] Absatz 3 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

3. Artikel 23 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

 

(44) Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und 
Verschlechterung14 

 

[…] 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge II, III und V der 
Richtlinie 2006/118/EG zu ändern und weitere Schadstoffe und Indikatoren hinzuzufügen. 
Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 2006/118/EG gestrichen 
und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 
Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

[...] Die Richtlinie 2006/118/EWG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 wird [...] gestrichen. 

[…]  
 

(3) Artikel 9 wird gestrichen. 

                                                 
14 ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 19. 
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(45) Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- 
und -verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 
96/61/EG des Rates15 

 

Um die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 an den technischen Fortschritt und die Entwicklung des 
Völkerrechts anzupassen und eine bessere Berichterstattung zu gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge II und III der Verordnung zu erlassen, um sie an den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt anzupassen oder der Verabschiedung von Änderungen der Anhänge 
des UN-ECE-Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister durch die 
Versammlung der Vertragsparteien des Protokolls Rechnung zu tragen und um die Verordnung 
durch Einleitung der Berichterstattung über die Freisetzung relevanter Schadstoffe aus einer 
oder mehreren diffusen Quellen zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 
Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und 
der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und 
ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

"(3) Stellt sie fest, dass keine Daten über die Freisetzung aus diffusen Quellen existieren, 
wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um für eine gegebenenfalls auf international anerkannte Verfahren gestützte 
Berichterstattung über die Freisetzung relevanter Schadstoffe aus einer oder mehreren 
diffusen Quellen zu sorgen." 

                                                 
15 ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 1. 
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2. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 18 

Änderung der Anhänge 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge II und III zu erlassen, um 

 

a) sie an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen; 

 

b) sie aufgrund der Verabschiedung von Änderungen der Anhänge des Protokolls durch 
die Versammlung der Vertragsparteien des Protokolls anzupassen." 

 

3. Folgender Artikel 18a wird eingefügt: 

 

"Artikel 18a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 3 und 
Artikel 18 wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 18 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 18 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

4. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
(46) Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 

zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 
(INSPIRE)16 

 

[…] 
 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2007/2/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 
Festlegung 

‒ technischer Regelungen für die Interoperabilität und, wenn durchführbar, die 
Harmonisierung von Geodatensätzen und -diensten, 

‒ technischer Spezifikationen für bestimmte Dienste und Mindestleistungskriterien für 
Geodatensätze sowie bestimmte Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie, 

‒ harmonisierter Bedingungen für den Zugang zu Geodatensätzen und -diensten 
übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt 
werden. 

                                                 
16 ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1. 
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Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Beschreibung der in den 
Anhängen I, II und III der Richtlinie 2007/2/EG aufgeführten bestehenden Geodaten-
Themen zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 2007/2/EG 
gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder 
Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

 

[...] Die Richtlinie 2007/2/EWG wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 4 Absatz 7 [...] wird gestrichen. 

 

[…] 
 

2. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Die Kommission [...] legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die 
technischen Regelungen für die Interoperabilität und, wenn durchführbar, die 
Harmonisierung von Geodatensätzen und -diensten fest [...]. Bei der Ausarbeitung dieser 
Regelungen sind die einschlägigen Nutzeranforderungen, bestehende Initiativen und die 
internationalen Normen zur Harmonisierung von Geodatensätzen sowie 
Durchführbarkeits- und Kosten-Nutzen-Erwägungen zu berücksichtigen. 

Einschlägige Normen, die von Organisationen des Völkerrechts festgelegt worden sind, 
um die Interoperabilität oder Harmonisierung von Geodatensätzen und -diensten 
sicherzustellen, werden in die in Unterabsatz 1 genannten [...] Durchführungsrechtsakte 
einbezogen, und gegebenenfalls werden dort die bestehenden technischen Mittel 
angegeben. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 22 
Absatz 3 erlassen." 

 

3. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 16 

Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten [...] Folgendes fest: 

a) technische Spezifikationen für die in Artikel 11 und 12 genannten Dienste sowie 
Mindestleistungskriterien für diese Dienste unter Berücksichtigung der im Rahmen des 
Umweltrechts der Union bestehenden Berichtspflichten und Empfehlungen, der 
bestehenden Dienstleistungen des elektronischen Geschäftsverkehrs sowie des 
technologischen Fortschritts, 

b) die in Artikel 12 genannten Verpflichtungen. 
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Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 22 
Absatz 3 erlassen." 

4. Artikel 17 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

"(8) Die Mitgliedstaaten gewähren den Organen und Einrichtungen der Union nach 
harmonisierten Bedingungen Zugang zu Geodatensätzen und -diensten. 

 

Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten [...] Vorschriften zur 
Festlegung dieser Bedingungen fest Die entsprechenden Bestimmungen tragen den in 
den Absätzen 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels dargelegten Grundsätze 
uneingeschränkt Rechnung. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 22 Absatz 3 erlassen." 

 

[…] 
 

6. Artikel 22 Absatz 3 [...] erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

_________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

 
(47) Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken17 
 

[…] 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, den Anhang der Richtlinie 
2007/60/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen 
nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 2007/60/EG 
gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder 
Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

                                                 
17 ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27. 
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[...] Die Richtlinie 2007/60/EWG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 Absatz 2 [...] wird gestrichen. 

[…] 

[…] 

[…] 

3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

(48) Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 
über Luftqualität und saubere Luft für Europa18 

 

[…] 
 

Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge I bis VI, VIII, IX, X 
und XV der Richtlinie 2008/50/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese 
Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der 
Richtlinie 2008/50/EG gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 

 

[...] Die Richtlinie 2008/50/EWG wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 28 [...] Absatz 1 wird gestrichen. 

[…] 

[…] 
3. Artikel 29 Absatz 3 wird gestrichen. 

                                                 
18 ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1. 
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(49) Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)19 

 

Um die Richtlinie 2008/56/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, [...] sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge III, IV und V [...] der Richtlinie zu erlassen. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2008/56/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 
Festlegung der von den Mitgliedstaaten anzuwendenden Kriterien und methodischen 
Standards sowie die Festlegung der Spezifikationen und standardisierten Verfahren für 
die Überwachung und Bewertung übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/56/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) [...] Spätestens am 15. Juli 2010 legt die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die von den Mitgliedstaaten anzuwendenden Kriterien und 
methodischen Standards auf der Grundlage der Anhänge I und III fest, sodass Kohärenz 
gewährleistet wird und verglichen werden kann, inwieweit in den verschiedenen 
Meeresregionen bzw. -unterregionen ein guter Umweltzustand erreicht wird. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 25 
Absatz 3 erlassen. 

Die Kommission hält Rücksprache mit allen interessierten Parteien, einschließlich 
regionaler Meeresübereinkommen, bevor sie solche Kriterien und Standards vorschlägt." 

                                                 
19 ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19. 
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2. Artikel 11 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten [...] 
Spezifikationen und standardisierte Verfahren für die Überwachung und Bewertung fest, 
die die bestehenden Verpflichtungen berücksichtigen und die Vergleichbarkeit der 
Überwachungs- und Bewertungsergebnisse gewährleisten. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 25 
Absatz 3 erlassen." 

 

3. Artikel 24 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge III, IV und V zu erlassen, um sie unter 
Berücksichtigung der in Artikel 17 Absatz 2 festgelegten Zeiträume für die Überprüfung 
und Aktualisierung der Meeresstrategien an den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt anzupassen." 

 

4. Folgender Artikel 24a wird eingefügt: 

"Artikel 24a  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß [...] Artikel 24 Absatz 1 [...] 
wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß [...] Artikel 24 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 
Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß [...] Artikel 24 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

5. Artikel 25 Absatz 3 [...] erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

_________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

 

(50) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/200620 

 

Um sicherzustellen, dass die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 regelmäßig aktualisiert wird, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen, um 

‒ Anhang VI der Verordnung im Hinblick auf die Harmonisierung der Einstufung und 
Kennzeichnung von Stoffen zu ändern, 

‒ Anhang VIII im Hinblick auf eine weitere Harmonisierung der Informationen über 
die gesundheitliche Notversorgung und vorbeugende Maßnahmen zu ändern; […] 

‒ einige Bestimmungen der Verordnung und deren Anhänge I bis VIII im Hinblick auf 
ihre Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu ändern. 

                                                 
20 ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1. 
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Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 37 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass eine Harmonisierung der 
Einstufung und Kennzeichnung des betreffenden Stoffes angezeigt ist, so erlässt sie 
gemäß Artikel 53a unverzüglich delegierte Rechtsakte, um Anhang VI durch die 
Aufnahme dieses Stoffes zusammen mit den relevanten Einstufungs- und 
Kennzeichnungselementen in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.1 und gegebenenfalls den 
spezifischen Konzentrationsgrenzwerten oder M-Faktoren zu ändern. 

Bis zum 31. Mai 2015 erfolgt zu denselben Bedingungen ein entsprechender Eintrag in 
Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.2. 

Ist dies im Falle der Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen aus 
Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 53b 
auf delegierte Rechtsakte, die gemäß diesem Absatz erlassen werden, Anwendung." 

 

2. Artikel 45 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 

"(4) […] 
Nach Konsultation einschlägiger Akteure wie der European Association of Poison 
Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 53a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Anhang VIII 
im Hinblick auf eine weitere Harmonisierung der Informationen über die 
gesundheitliche Notversorgung und vorbeugende Maßnahmen zu ändern." 
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3. Artikel 53 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 53a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Artikel 6 Absatz 5, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12, 
Artikel 14, Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe b, Artikel 23, Artikel 25 bis 29 und Artikel 35 
Absatz 2 Unterabsätze 2 und 3 sowie der Anhänge I bis VIII zu erlassen, um sie unter 
gebührender Berücksichtigung der Weiterentwicklung des GHS, insbesondere aller 
Änderungen der VN in Verbindung mit der Verwendung von Informationen über 
ähnliche Gemische, und unter Einbeziehung der Entwicklungen in international 
anerkannten Programmen zur Chemikaliensicherheit und der Daten aus 
Unfalldatenbanken an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen. 

Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 
Artikel 53b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz erlassen 
werden, Anwendung." 

 

 

4. Folgende Artikel 53a [...], 53b und 53c werden eingefügt: 

"Artikel 53a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 37 Absatz 5, 
Artikel 45 Absatz 4 und Artikel 53 Absatz 1 wird der Kommission [...] für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 
übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 
Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, 
es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 
Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 37 Absatz 5, Artikel 45 Absatz 4 und 
Artikel 53 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 
die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 37 Absatz 5, Artikel 45 Absatz 4 und 
Artikel 53 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

 

Artikel 53b 

Dringlichkeitsverfahren 

 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 
Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. 
Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 53a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

 Artikel 53c 

 Gesonderte delegierte Rechtsakte für die jeweiligen übertragenen Befugnisse 
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Die Kommission erlässt einen gesonderten delegierten Rechtsakt für jede einzelne 
ihr gemäß dieser Verordnung übertragene Befugnis. " 

 

 

5. Artikel 54 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

 

(51) Richtlinie 2009/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über Phase II der Benzindampf-Rückgewinnung beim Betanken von 
Kraftfahrzeugen an Tankstellen21 

 
Um die Übereinstimmung mit maßgeblichen Normen des Europäischen Komitees für Normung 
(CEN) zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung einiger Bestimmungen der 
Richtlinie 2009/126/EG zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/126/EG wie folgt geändert: 

                                                 
21 ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 36. 
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1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Technische Anpassungen 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Artikel 4 und 5 zu erlassen, um sie – sofern im Interesse der 
Übereinstimmung mit maßgeblichen Normen des Europäischen Komitees für Normung 
(CEN) erforderlich – an den technischen Fortschritt anzupassen. 

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Absatz 1 gilt nicht für die 
Benzindampfabscheidungseffizienz und das Dampf-/Benzinverhältnis gemäß Artikel 4 
sowie die Zeiträume gemäß Artikel 5." 

 

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

"Artikel 8a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 9 wird gestrichen. 

 
(52) Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten22 
 
[…] 

                                                 
22 ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7. 
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Es ist nicht notwendig, die Kommission zu ermächtigen, die Anhänge I und V der 
Richtlinie 2009/147/EG zu ändern. Daher sollte die Möglichkeit, diese 
Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus 
der Richtlinie 2009/147/EG gestrichen und nicht durch eine Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags ersetzt werden. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/147/EG wie folgt geändert: 
 

1. Artikel 15 wird gestrichen. […] 
 

 

 
2. [...] Artikel 16 wird gestrichen. 

 

(53) Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 
2001/681/EG und 2006/193/EG23 

 

Um die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 zu aktualisieren und Bewertungsverfahren festzulegen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen, um die Anhänge der Verordnung zu ändern und diese durch Verfahren für die 
Bewertung der zuständigen EMAS-Stellen durch Fachkollegen zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1221/2009 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Harmonisierung 
bestimmter Verfahren und in Bezug auf branchenspezifische Referenzdokumente übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt 
werden. 

                                                 
23 ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1. 
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 16 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die vom Forum der zuständigen Stellen genehmigten Leitlinien für 
Harmonisierungsverfahren werden von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten angenommen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 49 Absatz [...] 3 erlassen. 

Diese Dokumente werden veröffentlicht." 

 

2. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 48a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verfahren für die Bewertung der zuständigen EMAS-
Stellen durch Fachkollegen, einschließlich geeigneter Verfahren für Einsprüche gegen 
die aufgrund der Bewertung durch Fachkollegen getroffenen Entscheidungen, zu 
erlassen." 

 

3. Artikel 30 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

 

"(6) Die Kommission nimmt im Wege von Durchführungsrechtsakten die vom Forum 
der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen genehmigten Leitlinien für 
Harmonisierungsverfahren an. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 49 Absatz [...] 3 erlassen. 

Diese Dokumente werden veröffentlicht. " 

www.parlament.gv.at LIMITE

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=48081&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14964/18;Nr:14964;Year:18&comp=14964%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=48081&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1221/2009;Nr:1221;Year:2009&comp=


 

 

14964/18 ADD 3   50 

  LIMITE DE 
 

4. Artikel 46 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

 

"(6) Die Kommission nimmt im Wege von Durchführungsrechtsakten nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 49 Absatz [...] 3 die branchenspezifischen 
Referenzdokumente nach Absatz 1 und den Leitfaden nach Absatz 4 an." 

 

5. Artikel 48 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 48 

Änderung der Anhänge 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 48a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge im Lichte der bei der Durchführung von EMAS gewonnenen 
Erfahrungen, wenn ein Klärungsbedarf hinsichtlich der EMAS-Anforderungen besteht, 
sowie im Lichte der Änderungen von internationalen Normen oder neuer Normen mit 
Bedeutung für die Wirksamkeit dieser Verordnung zu erlassen." 

 

6. Folgender Artikel 48a wird eingefügt: 

 

"Artikel 48a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 Absatz 3 und 
Artikel 48 wird der Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 48 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 
enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 48 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

7. Artikel 49 Absatz 3 [...] erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

_________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 
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(54) Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen24 

 

Um die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 im Lichte der gewonnenen Erfahrungen zu 

aktualisieren [...] und das Erreichen der Ziele dieser Verordnung zu erleichtern, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte [...] zur 

Änderung der Anhänge der Verordnung zu erlassen. 

‒ […] 
‒ […] 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 66/2010 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Gewährung 
bestimmter Ausnahmen und zur Festlegung spezifischer Kriterien für das EU-
Umweltzeichen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Im Hinblick auf die Erarbeitung der EU-Umweltzeichenkriterien für Lebensmittel- und 
Futtermittel veröffentlichte die Kommission 2011 eine Durchführbarkeitsstudie für die 
Festlegung von Umweltzeichenkriterien für Lebensmittel- und Futtermittelerzeugnisse. Auf der 
Grundlage des endgültigen Berichts dieser Studie und der Stellungnahme des Ausschusses für 
das Umweltzeichen der Europäischen Union beabsichtigt die Kommission derzeit nicht, 
Umweltzeichenkriterien für Lebensmittel- und Futtermittelerzeugnisse auszuarbeiten. Daher ist 
es nicht erforderlich, der Kommission [...] Durchführungsbefugnisse zu übertragen, um zu 
entscheiden, für welche Gruppen von Lebens- und Futtermitteln die Ausarbeitung von 
Umweltzeichenkriterien möglich ist. 

 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 wie folgt geändert: 

                                                 
24 ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1. 
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1. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Bei bestimmten Kategorien von Produkten, die in Absatz 6 genannte Stoffe 

enthalten, und nur soweit es nicht technisch möglich ist, die Stoffe entweder durch 

einfachen Austausch oder durch alternative Materialverwendung oder Gestaltung zu 

substituieren, sowie bei Produkten mit insgesamt bedeutend besserer Umweltleistung als 

andere Produkte derselben Produktgruppe [...] kann die Kommission [...] im Wege von 
Durchführungsrechtsakten Ausnahmen von Absatz 6 des vorliegenden Artikels 

gewähren. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 16 Absatz 2 erlassen. 

Bei Stoffen, die den Kriterien von Artikel 57 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

entsprechen, die nach dem Verfahren des Artikels 59 Absatz 1 jener Verordnung 

ermittelt wurden und die in Mischungen, in einem Erzeugnis oder in einem homogenen 

Teil eines komplexen Erzeugnisses in einer Konzentration von über 0,1 % 

(Gewichtsprozent) enthalten sind, werden keine Ausnahmen gewährt." 

2. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Kommission [...] beschließt im Wege von Durchführungsrechtsakten 
spätestens neun Monate nach der Konsultation des AUEU für jede Produktgruppe 
Maßnahmen zur Festlegung spezifischer EU-Umweltzeichenkriterien [...]. Diese 
Maßnahmen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 16 
Absatz 2 erlassen. 

 

Bei der Ausübung der ihr gemäß Unterabsatz 1 übertragenen Befugnis zum Erlass von 
Durchführungsrechtsakten berücksichtigt die Kommission die Anmerkungen des 
AUEU und hebt die Erklärungen für Änderungen in ihrem endgültigen Vorschlag an 
dem auf der Konsultation des AUEU beruhenden Entwurf eines Vorschlags für Kriterien 
deutlich hervor und belegt und begründet sie." 
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3. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 15 

Änderung der Anhänge 

 

Wenn dies im Lichte der gewonnenen Erfahrungen gerechtfertigt ist und um das 
Erreichen der Ziele dieser Verordnung zu erleichtern, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte Rechtsakte zur Änderung der 
Anhänge zu erlassen. 

In Bezug auf Änderungen der Höchstgebühren nach Anhang III berücksichtigt die 
Kommission, dass die Gebühren die Kosten der Durchführung des Programms decken 
müssen." 

 

4. Folgende Artikel 15a und 15b [...] werden eingefügt: 

"Artikel 15a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß [...] Artikel 15 [...] wird der 

Kommission [...] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab [Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate 
vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß [...] Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß [...] Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 Artikel 15b 

 Gesonderte delegierte Rechtsakte für die jeweiligen übertragenen Befugnisse 

 

Die Kommission erlässt einen gesonderten delegierten Rechtsakt für jede einzelne 
ihr gemäß dieser Verordnung übertragene Befugnis. " 

www.parlament.gv.at LIMITE

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=48081&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14964/18;Nr:14964;Year:18&comp=14964%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=48081&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 

14964/18 ADD 3   56 

  LIMITE DE 
 

5. Artikel 16 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

_________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 

Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 

kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 
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